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1. EINLEITUNG / AUSGANGSLAGE

1.1 Auslöser
Die Kreuzung Tösstalstrasse/Eidbergstrasse ist ein dreiarmiger Knoten, der im Stadtkreis Seen
liegt. Er verbindet die Gebiete Sennhof, Iberg, Eidberg und Gotzenwil mit der Stadt Winterthur.
Über den Knoten führt eine Buslinie (SBW Linie 9).
Gemäss dem Konzept der Regionalen Verkehrsteuerung (RVS) ist am Knoten eine Lichtsignal-
anlage zur Dosierung des Verkehrs und für die Buspriorisierung geplant. Die RVS hat zum Ziel
den Verkehr auf dem Stadtnetz zu lenken, den ÖV zu bevorzugen und somit die Fahrplanstabi-
lität zu verbessern.
Der Knoten weist teilweise schlechte Sichtverhältnisse auf, die Verkehrssicherheit und das An-
gebot des Fuss- und Veloverkehrs haben Verbesserungspotenzial sowie ist der Belag sanie-
rungsbedürftig. Die 1960 erbaute, auf der Eidbergstrasse liegende Brücke über die SBB befin-
det sich in einem schlechten Zustand und ist aus statischen Gründen auf den Begegnungsfall
Personenwagen/Lastwagen verengt worden.

1.2 Planerische Grundlagen / Richtplaneinträge
Folgende Klassierungen sind in den Richtplänen eingetragen:

 Strassen
- Die Tösstalstrasse ist als kantonale Hauptverkehrsstrasse klassiert
- Die Tösstalstrasse wird vom Bus der Linie 9 sowie von einem Nachtbus an Wochen-

enden befahren
- Die Eidbergstrasse ist als kommunale Strasse klassiert
- Die Eidbergstrasse wird vom Bus der Linie 9 befahren

 Radrouten
- Übergeordnete Radroute auf der Tösstalstrasse
- Geplante übergeordnete Radroute auf der Eidbergstrasse im Abschnitt Tösstal- bis

Weierstrasse
 Fuss- und Wanderwege

- Kommunaler Fuss- und Wanderweg auf der Tösstalstrasse im Abschnitt Eichwäldli-
bis Eidbergstrasse

- Kommunaler Fuss- und Wanderweg auf der Eidbergstrasse im Abschnitt Tösstal- bis
Weierstrasse

1.3 Perimeter
Das vorliegende Projekt umfasst die Tösstalstrasse von der Neubrechtenstrasse bis zur Wald-
grenze nördlich der Eichwäldlistrasse sowie die Eidbergstrasse im Abschnitt Tösstalstrasse bis
und mit Bushaltestelle Ziegelhütte.
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2. PROJEKTBESCHRIEB

2.1 Ziele
Im Projekt werden folgende Projektziele verfolgt:
 Erstellung der Lichtsignalanlage (RVS) zur Verkehrssteuerung

 Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden

 Ausbau des Angebots für Zufussgehende und Velofahrende
 Ersatzneubau der sanierungsbedürftigen Brücke über die SBB-Linie ins Tösstal

 Instandstellung und Neugestaltung der Strasse

 Erneuerung sanierungsbedürftiger Werkleitungen

2.2 Projektinhalte
Tösstalstrasse
Mit dem Neubau der Lichtsignalanlage sind am Knoten nebst der Anpassung der Knotengeo-
metrie diverse Massnahmen geplant. Die Fahrstreifen für den motorisierten Verkehr werden
normgerecht verbreitert. Die Fussverkehrsquerung wird neu auf dem südlichen Knotenast er-
stellt. Im Knotenbereich werden auf der Westseite der Fussverkehr und der Radverkehr baulich
voneinander getrennt. Auf der Zufahrt von Süden wird der Radverkehr weiterhin über einen
baulich getrennten Radweg geführt.
Eidbergstrasse
Die Eidbergstrasse wird auf eine Breite von 6.50 m ausgebaut, sodass das Kreuzen von Last-
wagen wieder möglich ist. In Fahrtrichtung Ost wird ein kombinierter Rad-/Gehweg über die
Brücke bis zum Knoten Eidberg-/Weierstrasse erstellt. In die Gegenrichtung wird ein Radstrei-
fen auf der Fahrbahn markiert.  Dadurch kann der im Richtplan eingetragene geplante regionale
Radweg auf der Eidbergstrasse von der Tösstal- bis zur Weierstrasse umgesetzt werden. Der
Fussverkehr wird auf der Südseite über die Bahn geführt. Das Trottoir wird in der Verlängerung
auf der südlichen Seite der Eidbergstrasse bis zum Knoten Eidberg-/Weierstrasse fortgesetzt
und dort an den bestehenden Fussweg entlang der Weierstrasse angeschlossen. Die Halte-
stelle Ziegelhütte wird hindernisfrei mit einer hohen Haltekante umgebaut.
Brücke über SBB-Linie
Der normkonforme Ausbau der Eidbergstrasse und der Ausbau des Angebots für Zufussge-
hende und Velofahrende bedingen eine Verbreiterung der Brücke über die SBB-Linie. Die be-
stehende Brücke wird durch einen Neubau ersetzt, welcher alle Rahmenbedingungen erfüllt
und unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten die wirtschaftlichste Variante darstellt.

2.3 Werke
Unter anderem im Zusammenhang mit dem Brückenneubau werden die Wasserleitung DN 200
sowie die Elektroversorgung im Projektperimeter erneuert. Für die Lichtsignalanlage ist eben-
falls eine neue Rohranlage zu erstellen.
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2.4 Landerwerb und Dienstbarkeiten
Für die Umsetzung des Projekts muss von den angrenzenden Parzellen zusätzliches Land im
Umfang von rund 880 m2 in Anspruch genommen werden.
Das Projekt tangiert rund 295 m2 Wald- sowie rund 420 m2 Fruchtfolgeflächen. Die Aufforstung
der gleichen Waldfläche sowie die Kompensation der Fruchtfolgeflächen erfolgen zu Lasten des
Projekts.

2.5 Finanzierung
Die gesamten Projektkosten belaufen sich auf 6.4 bis 9.6 Mio. CHF.
Die Tösstalstrasse ist eine kantonale Hauptverkehrsstrasse und als überkommunaler Radweg
klassiert. Auf der Eidbergstrasse ist im Richtplan eine geplante regionale Radroute eingetragen.
Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass der überkommunale Anteil aus den Mitteln des
Strassenfonds des Kantons Zürich finanziert wird.
Die Lichtsignalanlage ist Teil des Konzepts der Regionalen Verkehrssteuerung und eine bei-
tragsberechtigte Massnahme im Agglomerationsprogramm Winterthur und Umgebung der
1. Generation.

3. PROJEKTABLAUF UND WEITERES VORGEHEN

Gemäss § 13 des Strassengesetzes sind Strassenprojekte vor der Kreditgenehmigung der Be-
völkerung zur Stellungnahme zu unterbreiten. Bei Projekten von untergeordneter Bedeutung
kann darauf verzichtet werden. Beim vorliegenden Projekt ist vorgesehen, dies mittels einer öf-
fentlichen Auflage Anfang 2025 durchzuführen.
Die direkt betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer werden vor der öffentlichen
Auflage mündlich und schriftlich über den Projektinhalt informiert.
Gemäss § 16 des Strassengesetzes sind Änderungen des Strassenraums vor der Festsetzung
während 30 Tagen öffentlich aufzulegen und soweit darstellbar auszustecken.
Die angrenzenden Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer werden schriftlich über die
Planauflage, welche Mitte 2026 geplant ist, informiert.
Im Anschluss folgt die Projektfestsetzung durch den Stadtrat, die Kreditgenehmigung durch das
Stadtparlament sowie die Projektgenehmigung durch den Kanton.
Gemäss aktuellem Projektablauf wird mit einem Baustart ab Frühling 2028 gerechnet.


